
 
 

A. EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR INHABERSCHULDVERSCHREIBUN GEN  
(AUSGENOMMEN PFANDBRIEFE) 

 
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Inhaberschuldverschreibungen Serie 173 

begeben aufgrund des 
 

Euro 4,000,000,000 
 

Debt Issuance Programme 
 

der 
 

Wüstenrot Bank Aktiengesellschaft Pfandbriefbank 
 

§ 1 
WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN 

 
(1) Währung; Stückelung.  Diese Serie (die Serie) der Schuldverschreibungen der Wüstenrot Bank Aktiengesellschaft 

Pfandbriefbank (die Emittentin)  wird in EURO (die Festgelegte Währung)  im Gesamtnennbetrag von EUR 
2.000.000 (in Worten: Zwei Millionen ) in Stückelungen von EUR 500 (die Festgelegten Stückelungen) begeben. 
 

(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber. 
 

(3) Dauerglobalurkunde.  Die Schuldverschreibungen sind durch eine Dauerglobalurkunde (die Dauerglobalurkunde)  
ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften zweier ordnungsgemäß 
bevollmächtigter Vertreter der Emittentin und ist von der Emissionsstelle oder in deren Namen mit einer 
Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht ausgegeben.] 
 

(4) Clearing System.  Jede Dauerglobalurkunde wird solange von einem Clearing System oder im Namen eines 
Clearing Systems verwahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt 
sind. Clearing System  bedeutet folgendes: Clearstream Banking AG (Clearstream AG) . 

 
(5) Gläubiger von Schuldverschreibungen. Gläubiger  bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder 

anderen Rechts an den Schuldverschreibungen. 
 

§ 2 
STATUS 

 
Die Schuldverschreibungen begründen nicht besicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die 
untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin 
gleichrangig sind. 
 

§ 3 
[ZINSEN] [INDEXIERUNG] 

 
(1) Zinssatz und Zinszahlungstage.  Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages verzinst, und 

zwar vom 27.März 2009 (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (wie in § 5 (1) definiert) (ausschließlich) mit jährlich 
3,125%. 
 
Die Zinsen sind nachträglich am 27. März  eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein Zinszahlungstag) . Die erste 
Zinszahlung erfolgt am 29.März 2010. Die Anzahl der Feststellungstermine im Kalenderjahr (jeweils ein 
Feststellungstermin)  beträgt 1. 
 

(2) Zinslauf.  Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet an dem Tag, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. 
Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlöst, endet die Verzinsung des ausstehenden 
Nennbetrages der Schuldverschreibungen nicht am Tag der Fälligkeit, sondern erst mit der tatsächlichen 



Rückzahlung der Schuldverschreibungen. 
 

(3) Berechnung von Stückzinsen.  Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, 
erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagesquotienten (wie nachfolgend definiert). 
 

1. im Falle von Schuldverschreibungen, bei denen die Anzahl der Tage in dem Zinsberechnungszeitraum kürzer ist als 
die Feststellungsperiode oder ihr entspricht, die Anzahl der Tage in dem betreffenden Zinsberechnungszeitraum geteilt 
durch das Produkt (i) der Anzahl der Tage in der Feststellungsperiode und (ii) der Anzahl der Feststellungstermine (wie in 
§ 3 (1) angegeben) in einem Kalenderjahr; oder 
 
2. im Falle von Schuldverschreibungen, bei denen der Zinsberechnungszeitraum länger ist als die Feststellungsperiode, 
in die das Ende des Zinsberechnungszeitraumes fällt, die Summe 
 
der Anzahl der Tage in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die Feststellungsperiode fallen, in welcher der 
Zinsberechnungszeitraum beginnt, geteilt durch das Produkt (i) der Anzahl der Tage in der Feststellungsperiode und (ii) 
der Anzahl der Feststellungstermine (wie in § 3 (1) angegeben) in einem Kalenderjahr; und 
 
der Anzahl der Tage in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die nächste Feststellungsperiode fallen, geteilt durch das 
Produkt (i) der Anzahl der Tage in dieser Feststellungsperiode und (ii) der Anzahl der Feststellungstermine (wie in § 3 (1) 
angegeben) in einem Kalenderjahr. 
 
Feststellungsperiode  ist die Periode ab einem Zinszahlungstag oder, wenn es keinen solchen gibt, ab dem 
Verzinsungsbeginn (jeweils einschließlich desselben) bis zum nächsten oder ersten Zinszahlungstag (ausschließlich 
desselben). 
 

§ 4 
ZAHLUNGEN 

 
(1) (a) Zahlungen auf Kapital.  Zahlungen auf Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibungen erfolgen nach Maßgabe 

des nachstehenden Absatzes (2) an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der 
jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems gegen Vorlage und (außer im Fall von Teilzahlungen) Einreichung 
der die Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der Zahlung verbriefenden Globalurkunde bei der bezeichneten 
Geschäftsstelle der Emissionsstelle außerhalb der Vereinigten Staaten. 
 

 (b) Zahlung von Zinsen.  Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen erfolgt nach Maßgabe von Absatz 
(2) an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des 
Clearing Systems. Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen erfolgt nur außerhalb der Vereinigten 
Staaten. 
 

(2) Zahlungsweise. Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften 
erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Schuldverschreibungen in der frei handelbaren und konvertierbaren 
Währung, die am entsprechenden Fälligkeitstag die Währung des Staates der Festgelegten Währung ist. 
 

(3) Vereinigte Staaten.  Für Zwecke des § 1 (3) und des] Absatzes (1) dieses § 4 bezeichnet Vereinigte Staaten die 
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Bundesstaaten und des District of Columbia) sowie deren 
Territorien (einschließlich Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island und Northern 
Mariana Islands.) 
 

(4) Erfüllung.  Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an das Clearing System oder dessen Order von ihrer 
Zahlungspflicht befreit. 
 

(5) Zahltag.  Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein 
Zahltag (wie nachstehend definiert) ist, dann hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten 
Zahltag am jeweiligen Geschäftsort. Der Gläubiger ist nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen 
aufgrund dieser Verzögerung zu verlangen. Für diese Zwecke bezeichnet Zahltag  einen Tag (außer einem Samstag 
und Sonntag), an dem (i) das Clearing System und (ii) das TARGET Zahlungen abwickeln. 
 

(6) Bezugnahmen auf Kapital und Zinsen.  Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf Kapital der 
Schuldverschreibungen schließen, soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: den Rückzahlungsbetrag der 
Schuldverschreibungen; den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen; sowie jeden Aufschlag 



sowie sonstige auf oder in Bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge. Bezugnahmen in diesen 
Emissionsbedingungen auf Zinsen auf Schuldverschreibungen sollen, soweit anwendbar, sämtliche gemäß § 7 
zahlbaren Zusätzlichen Beträge einschließen. 
 

(7) Hinterlegung von Kapital und Zinsen.  Die Emittentin ist berechtigt, beim Amtsgericht Ludwigsburg Zins- oder 
Kapitalbeträge zu hinterlegen, die von den Gläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem Fälligkeitstag 
beansprucht worden sind, auch wenn die Gläubiger sich nicht in Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche 
Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Gläubiger 
gegen die Emittentin.  
 

§ 5 
RÜCKZAHLUNG 

 
(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit.  

 
Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die 
Schuldverschreibungen zu ihrem Rückzahlungsbetrag am 27. März 2010 (der Fälligkeitstag)  zurückgezahlt. Der 
Rückzahlungsbetrag in Bezug auf jede Schuldverschreibung entspricht dem Nennbetrag der 
Schuldverschreibungen. 
 

§ 6 
DIE EMISSIONSSTELLE, DIE ZAHLSTELLE  

UND DIE BERECHNUNGSSTELLE 

 
(1) Bestellung; Bezeichnete Geschäftsstelle.  Die anfänglich bestellte Emissionsstelle [[,] [und] die anfänglich 

bestellte[n] Zahlstelle[n]] [und die anfänglich bestellte Berechnungsstelle] und deren [jeweilige] bezeichnete 
Geschäftsstelle[n] [lautet][lauten] wie folgt: 
 
Emissions- und Zahlstelle: Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank 
     
 
Berechnungssstelle: Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank  
     
 
Die Emissionsstelle,die Zahlstelle und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit ihre jeweilige 
bezeichnete Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in derselben Stadt zu ersetzen. 
 

(2) Änderung der Bestellung oder Abberufung.  Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der 
Emissionsstelle oder einer Zahlstelle oder der Berechnungsstelle zu ändern oder zu beenden und eine andere 
Emissionsstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder eine andere Berechnungsstelle zu bestellen. Die 
Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt eine Emissionsstelle unterhalten , und solange die Schuldverschreibungen an 
der Baden-Württembergische Wertpapierbörse  notiert sind, eine Zahlstelle (die die Emissionsstelle sein kann) 
mit bezeichneter Geschäftsstelle in Stuttgart und/oder an solchen anderen Orten unterhalten, die die Regeln dieser 
Börse verlangen Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam (außer im 
Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird), sofern die Gläubiger hierüber gemäß § 12 vorab 
unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und nicht mehr als 45 Tagen informiert wurden. 
 

(3) Vertreter der Emittentin.  Die Emissionsstelle, die Zahlstelle und die Berechnungsstelle handeln ausschließlich als 
Vertreter der Emittentin und übernehmen keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern, und es wird kein 
Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und den Gläubigern begründet. 
 

§ 7 
STEUERN 

 
 
Alle in Bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Kapital- oder Zinsbeträge werden frei von und ohne Einbehalt 
oder Abzug von oder aufgrund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder hoheitlichen 
Gebühren gleich welcher Art geleistet, die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder einer Steuerbehörde der 
oder in der Bundesrepublik Deutschland auferlegt oder erhoben werden, es sei denn, dieser Einbehalt oder Abzug ist 



gesetzlich vorgeschrieben; in diesem Fall hat die Emittentin in Bezug auf diesen Einbehalt oder Abzug keine zusätzlichen 
Beträge zu bezahlen.] 

 

§ 8 
VORLEGUNGSFRIST 

 
Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibungen auf zehn Jahre 
abgekürzt. Die Vorlegungsfrist für Zinszahlungen beträgt 4 Jahre von dem Ende des Jahres an, indem der betreffende 
Zinscoupon fällig wird (§ 801 Abs. 2 BGB). Die Verjährungsfrist für innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegte 
Inhaberschuldverschreibungen und Zinscoupons beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an. 
 

§ 9 
KÜNDIGUNG 

 
(1) Kündigungsgründe.  Jeder Gläubiger ist berechtigt, seine Schuldverschreibungen zu kündigen und deren 

sofortigen Rückzahlung zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (wie in § 5 beschrieben), zuzüglich etwaiger bis 
zum Tage der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls: 
 
(a)  
die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitstag zahlt; oder 
 
(b)  
die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen Verpflichtung aus den Schuldverschreibungen 
unterlässt und diese Unterlassung nicht geheilt werden kann oder, falls sie geheilt werden kann, länger als 30 Tage 
fortdauert, nachdem die Emissionsstelle hierüber eine Benachrichtigung von einem Gläubiger erhalten hat; oder 
 
(c)  
die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt oder ihre Zahlungen einstellt; oder 
 
(d)  
ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eröffnet, oder die Emittentin ein solches Verfahren einleitet 
oder beantragt oder eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer Gläubiger anbietet oder trifft; oder 
 
(e)  
die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit einer Verschmelzung oder einer 
anderen Form des Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft, und diese Gesellschaft übernimmt alle 
Verpflichtungen, die die Emittentin im Zusammenhang mit diesen Schuldverschreibungen eingegangen ist; oder 
 
(f)  
in der Bundesrepublik Deutschland irgendein Gesetz, eine Verordnung oder behördliche Anordnung erlassen wird 
oder ergeht, aufgrund derer die Emittentin daran gehindert wird, die von ihr gemäß diesen Emissionsbedingungen 
übernommenen Verpflichtungen in vollem Umfang zu beachten und zu erfüllen und diese Lage nicht binnen 90 Tage 
behoben ist. 
 
Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts geheilt wurde. 
 

(2) Kündigungserklärung.  Eine Benachrichtigung, einschließlich einer Kündigung der Schuldverschreibungen gemäß 
vorstehendem Absatz (1) ist schriftlich in deutscher oder englischer Sprache gegenüber der Emissionsstelle zu 
erklären und persönlich oder per Einschreiben an deren bezeichnete Geschäftsstelle zu übermitteln. Der 
Benachrichtigung ist ein Nachweis beizufügen, aus dem sich ergibt, dass der betreffende Gläubiger zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Benachrichtigung Inhaber der betreffenden Schuldverschreibungen ist. Der Nachweis kann durch 
eine Bescheinigung der Depotbank (wie in § [13] (3) definiert) oder auf andere geeignete Weise erbracht werden.] 
 

§ 10 
ERSETZUNG 

 
(1) Ersetzung.  Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, sofern sie sich nicht mit einer Zahlung von Kapital oder Zinsen auf 

die Schuldverschreibungen in Verzug befindet, ohne Zustimmung der Gläubiger ein mit ihr verbundenes 



Unternehmen (wie unten definiert) an ihre Stelle als Hauptschuldnerin (die Nachfolgeschuldnerin ) für alle 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit dieser Serie einzusetzen, vorausgesetzt, dass: 
 
(a)  
die Nachfolgeschuldnerin alle Verpflichtungen der Emittentin in Bezug auf die Schuldverschreibungen übernimmt; 
 
(b)  
die Emittentin und die Nachfolgeschuldnerin alle erforderlichen Genehmigungen erhalten haben und berechtigt sind, 
an die Emissionsstelle die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zahlbaren 
Beträge in der hierin festgelegten Währung zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in dem die 
Nachfolgeschuldnerin oder die Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben 
jeder Art abzuziehen oder einzubehalten; 
 
(c)  
die Nachfolgeschuldnerin sich verpflichtet hat, jeden Gläubiger hinsichtlich solcher Steuern, Abgaben oder 
behördlichen Lasten freizustellen, die einem Gläubiger bezüglich deren Ersetzung auferlegt werden; 
 
 (d)  
die Emittentin unwiderruflich und unbedingt gegenüber den Gläubigern die Zahlung aller von der 
Nachfolgeschuldnerin auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge zu Bedingungen garantiert, die 
sicherstellen, dass jeder Gläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne eine Ersetzung stehen 
würde; und] 
 
 
(e)  
der Emissionsstelle ein oder mehrere Rechtsgutachten von anerkannten Rechtsanwälten vorgelegt werden, die 
bestätigen, dass die Bestimmungen in den vorstehenden Unterabsätzen (a), (b), (c) und (d) erfüllt wurden. 
 
Für die Zwecke dieses § 10 bedeutet verbundenes Unternehmen  ein verbundenes Unternehmen im Sinne von § 
15 Aktiengesetz. 
 

(2) Bekanntmachung.  Jede Ersetzung ist gemäß § 12 bekannt zu machen. 
 

(3) Änderung von Bezugnahmen.  Im Fall einer Ersetzung gilt jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf 
die Emittentin ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf die Nachfolgeschuldnerin und jede 
Bezugnahme auf das Land, in dem die Emittentin ihren Sitz oder effektiven Verwaltungssitz für Steuerzwecke hat, 
gilt ab diesem Zeitpunkt als Bezugnahme auf das Land, in dem die Nachfolgeschuldnerin ihren Sitz oder effektiven 
Verwaltungssitz für Steuerzwecke hat. Des Weiteren gilt im Fall einer Ersetzung folgendes: 
 
 (a)  
in § 7 und § 5 (2) gilt eine alternative Bezugnahme auf die Bundesrepublik Deutschland als aufgenommen 
(zusätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf das Land, in dem die 
Nachfolgeschuldnerin ihren Sitz oder effektiven Verwaltungssitz für Steuerzwecke hat); 
 
(b)  
in § 9 (1) (c) bis (f) gilt eine alternative Bezugnahme auf die Emittentin in ihrer Eigenschaft als Garantin als 
aufgenommen (zusätzlich zu der Bezugnahme auf die Nachfolgeschuldnerin).] 
 

§ 11 
BEGEBUNG WEITERER SCHULDVERSCHREIBUNGEN;  

ANKAUF UND ENTWERTUNG 

 
(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen.  Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung der 

Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der 
Begebung, des Verzinsungsbeginns und/oder des Ausgabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit diesen 
Schuldverschreibungen eine einheitliche Serie bilden. 
 

(2) Ankauf.  Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu jedem beliebigen Preis 
zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr 
gehalten, weiterverkauft oder bei der Emissionsstelle zwecks Entwertung eingereicht werden. Sofern diese Käufe 



durch öffentliches Angebot erfolgen, muss dieses Angebot allen Gläubigern gemacht werden. 
 

(3) Entwertung.  Sämtliche vollständig zurückgezahlten Schuldverschreibungen sind unverzüglich zu entwerten und 
können nicht wiederbegeben oder wiederverkauft werden. 
 

§ 12 
MITTEILUNGEN 

 
(1) Bekanntmachung.  Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind in einer führenden Tageszeitung 

mit allgemeiner Verbreitung in Deutschland , voraussichtlich der Börsen-Zeitung zu veröffentlichen. Jede derartige 
Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen mit dem Tag der ersten 
solchen Veröffentlichung) als wirksam erfolgt. 
 

(2) Mitteilungen an das Clearing System.  Die Emittentin ist berechtigt eine Zeitungsveröffentlichung nach Absatz (1) 
durch eine Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die Gläubiger zu ersetzen, vorausgesetzt, dass in 
Fällen, in denen die Schuldverschreibungen an einer Börse notiert sind, die Regeln dieser Börse diese Form der 
Mitteilungen zulassen. Jede derartige Mitteilung gilt am siebten Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing 
System als den Gläubigern mitgeteilt. 
 

§ 13 
ANWENDBARES RECHT; GERICHTSSTAND UND GERICHTLICHE  

GELTENDMACHUNG 
 

(1) Anwendbares Recht.  Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger 
und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht. 
 

(2) Gerichtsstand.  Nicht ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen 
entstehenden Klagen oder sonstige Verfahren (Rechtsstreitigkeiten)  ist das Landgericht Stuttgart. 
 

(3) Gerichtliche Geltendmachung.  Jeder Gläubiger von Schuldverschreibungen ist berechtigt, in jedem Rechtsstreit 
gegen die Emittentin oder in jedem Rechtsstreit, in dem der Gläubiger und die Emittentin Partei sind, seine Rechte 
aus diesen Schuldverschreibungen im eigenen Namen auf der folgenden Grundlage zu wahren oder geltend zu 
machen: (i) er bringt eine Bescheinigung der Depotbank bei, bei der er für die Schuldverschreibungen ein 
Wertpapierdepot unterhält, welche (a) den vollständigen Namen und die vollständige Adresse des Gläubigers 
enthält, (b) den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen bezeichnet, die unter dem Datum der Bestätigung 
auf dem Wertpapierdepot verbucht sind und (c) bestätigt, dass die Depotbank gegenüber dem Clearing System eine 
schriftliche Erklärung abgegeben hat, die die vorstehend unter (a) und (b) bezeichneten Informationen enthält; und 
(ii) er legt eine Kopie der die betreffenden Schuldverschreibungen verbriefenden Globalurkunde vor, deren 
Übereinstimmung mit dem Original eine vertretungsberechtigte Person des Clearing Systems oder des Verwahrers 
des Clearing Systems bestätigt hat, ohne dass eine Vorlage der Originalbelege oder der die Schuldverschreibungen 
verbriefenden Globalurkunde in einem solchen Verfahren erforderlich wäre. Für die Zwecke des Vorstehenden 
bezeichnet Depotbank  jede Bank oder sonstiges anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das 
Wertpapierverwahrungsgeschäft zu betreiben und bei der/dem der Gläubiger ein Wertpapierdepot für die 
Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Clearing Systems. 
 

§ 14 
SPRACHE 

Diese Emissionsbedingungen sind ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst. 
 
 
 


